
Die UN-Kinderrechtskonvention stärkt die Position von Kindern als aktive Rechts- 

subjekte und soziale Akteur*innen. Doch Kinderrechtsverletzungen sind eine Realität, 

auch in Kitas. Mit diesem Info geben wir Kitaleitungen, Fachberater* innen und Träger-

vertreter*innen einige Empfehlungen für eine diskriminierungskritische Umsetzung  

der Kinderrechte.

UN-Kinderrechte  
diskriminierungssensibel und 
machtkritisch umsetzen

Mit der UN-Kinderrechtskonvention von 19891 haben Kinder 
beinahe weltweit einen verbrieften Anspruch auf Schutz, Be-
teiligung und Förderung.2 Die Konvention ist ein Sozialvertrag, 
der alle Erwachsenen, ob Eltern/ Bezugspersonen, politische 
Entscheider*innen oder pädagogische Fachkräfte in Schulen 
und Kitas, dazu verpflichtet, ihr Handeln an den „best inte-
rests of the child“ (im Deutschen in Art. 3 mit „Kindeswohl“ 
übersetzt) zu orientieren.3 Kinder werden jedoch nach wie vor 
missachtet und sind vor den Auswirkungen von Krieg und Um-
weltzerstörung, aber auch vor Diskriminierung und Armut un-
gleich geschützt. Insbesondere im Hinblick auf Artikel 3 Kin-
deswohl und Artikel 12 Berücksichtigung des Kindeswillens 
werden bei der Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland 
erhebliche Defizite festgestellt, daher ist eine Verankerung im 
Grundgesetz angestrebt.4 

Eine verbindliche Bezugnahme auf die UN-Kinderrechtskon-
vention (KRK) steht auch im Kitabereich aus. So zeigt z.B. eine 
Analyse der Kita-Bildungsprogramme der Bundesländer, dass 
darin bislang die UN-Kinderrechte nicht verlässlich verankert 
sind.5 

Gleichzeitig ist die KRK selbst kritisch zu betrachten: 
• Die KRK enthält einseitige Vorstellungen von Kindheit und 

ist nicht kolonialismuskritisch. Sie wird häufig in weißer 
und westzentrischer Perspektive gedeutet, z.B. wenn Kin-
derrechtsverletzungen und Armut eher mit dem globa-
len Süden assoziiert werden als mit den Verhältnissen in 
Deutschland. 

• Die KRK wurde von Erwachsenen aufgesetzt und führt Dis-
kriminierung mit Verweis auf das junge Alter nicht auf.6 
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• Die Bildungsrechte junger Kinder sind im „Recht auf Bil-
dung“ (Art. 28) zunächst nicht berücksichtigt, es ist auf 
Schule und Berufsausbildung beschränkt. Erst 2005 wird 
es in einem Kinderrechtskommentar auf junge Kinder aus-
gedehnt.7 

Die Kinderrechtskonvention bedarf ständiger Überprüfungen 
und kritischer Auslegungen8, um sie als Bezugsrahmen für die 
Rechte aller Kinder wirkungsvoll zu nutzen.

Kinderrechte und die Macht der Erwachsenen
Um die UN-Kinderrechtskonvention zu verwirklichen, ist 
insbesondere die Reflexion der gesellschaftlichen Machtun-
gleichheit zwischen Erwachsenen und Kindern erforderlich: 
Kinder und Erwachsene entwickeln und beeinflussen sich in 
Abhängigkeit zueinander und stehen in wechselseitiger, gene-
rationaler Beziehung9. Die Macht, zu handeln, zu definieren, zu 
gestalten und zu mobilisieren, ist dabei jedoch ungleich ver-
teilt und liegt größtenteils auf Seiten der Erwachsenen.10  
Kinder sind einerseits davon abhängig, dass Erwachsene ihre 
Bedürfnisse erkennen, zu ihrem Wohle handeln und sie vor 
Gefährdungen schützen. Damit besteht jedoch immer das Risi-
ko, dass Erwachsene ihre Machtvorteile missbrauchen, indem 
sie Kinder zu Gehorsam und Anpassung zwingen und dabei 
unterdrückerisch handeln. Dass Machtmissbrauch gegenüber 
Kindern „normal“ erscheint, hat mit der Verinnerlichung von 
Adultismus zu tun, der diskriminierenden Ideologie von der 
Höherwertigkeit der Sichtweisen und Interessen Erwachse-
ner gegenüber denen von Kindern.11 Dies ist der Fall, wenn die 
Überschreitung persönlicher Grenzen von Kindern paradoxer-
weise mit dem Schutzauftrag begründet werden, etwa wenn 
Kindern in der Kita trotz widerstrebender Signale der Gang 
zur Toilette mit den Worten „keine Widerrede“ verordnet wird.
Die Verwirklichung der Kinderrechte ist ein aktiver, gesell-
schaftlicher Prozess, der von Kindern und Erwachsenen ge-
tragen werden muss. Erwachsenen kommt die Verantwortung 
zu, ihre Macht zur Stärkung der Position von Kindern einzu-
setzen und zusammen mit Kindern die Einhaltung der Kinder-
rechte zu überprüfen.12 

Was kann Vorurteilsbewusste Bildung und  
Erziehung beitragen? 
Der Ansatz der Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung 
fokussiert insbesondere auf die Verwirklichung des Rechts 
aller Kinder auf Bildung (Art. 28) und des Rechts aller Kinder 
auf Schutz vor Diskriminierung (Art. 2). Die Implementierung 
des Ansatzes hilft, Benachteiligungen und Ausschlüsse im Bil-
dungssystem, in den Bildungseinrichtungen und im fachlichen 
Handeln zu erkennen und abzubauen. Ziel ist es, Kindern Bil-
dungsprozesse zu ermöglichen, die sie als Akteur*innen, auch 
gegen Diskriminierung, bestärken. 

Empfehlungen für die Praxis in der Kita

Im Team das Machtverhältnis zwischen Kindern 
und Erwachsenen reflektieren

Nutzen Sie ihre Macht als Erwachsene, um Kindern 
Schutz und Mitbestimmung zu ermöglichen

Fragen Sie sich, in welchen Bereichen und Situationen Kinder 
tatsächlich Schutz benötigen und überprüfen Sie alltägliche 
Situationen daraufhin, inwieweit Ihr Handeln zum Schutz 
oder aber zur Schwächung und Bevormundung von Kindern 
beiträgt. Der Schutz von Kindern wird häufig mit vermeintlich 
gefährlichen Situationen assoziiert, seltener mit Diskriminie-
rung und Formen psychischer Gewalt, wozu beispielsweise 
die abwertende Wortwahl und Mimik Erwachsener gehört, die 
Kinder bloßstellt und verletzt. In pädagogischen Institutionen 
ist letzteres die vorrangig erlebte Gewalt, vor der es zu schüt-
zen gilt.13 Planen Sie regelmäßige Teamzeiten ein, um Alltags-
situationen mit Blick auf die Machtausübung von Erwachse-
nen zu reflektieren. Nehmen Sie Unterstützung in Form von 
Supervisionen, Fallberatungen oder Fortbildungsangeboten 
zu Adultismus und Intersektionalität wahr. Tauschen Sie sich 
über alltägliche Situationen aus, wie das gemeinsame Essen, 
das zu Bett bringen, die Toiletten- oder Anziehsituationen. 
Gehen Sie der Frage nach, unter welchen Bedingungen es 
Ihnen gut und weniger gut gelingt, die Anliegen von Kindern 
wahr- und ernst zu nehmen. Nehmen Sie ihre eigenen Be-
fürchtungen wahr und fragen Sie sich, was nötig ist, um auch 
in herausfordernden Alltagssituationen respektvoll agieren 
zu können. Wechseln Sie die Perspektive und fragen Sie sich, 
was die Kinder in den Situationen erleben und über sich selbst 
erfahren. 

Überprüfen Sie Regeln auf  
Schutz und Bevormundung 

Starre, einseitig durchgesetzte Regeln und Vorschriften kön-
nen der Dynamik und Komplexität pädagogischer Situationen 
und der Individualität von Kindern und Erwachsenen nicht 
gerecht werden. Die Strafen bei Nichteinhaltung der Regeln, 
manchmal „Konsequenzen“ genannt, haben häufig die Funkti-
on, die Macht der Erwachsenen zu festigen. Sammeln Sie die 
bestehenden Regeln in der Kita zu Zugängen, Abläufen und 
Ritualen und überprüfen Sie das Ziel dieser Regeln. Inwieweit 
werden damit die Rechte der Kinder auf Schutz, Beteiligung 
und Förderung verwirklicht? Fragen Sie sich, wer an der Aus-
handlung der Regeln beteiligt war und inwieweit die Bedürf-
nisse von Kindern berücksichtigt sind. Vorausschau und Em-
pathie sind für das Einhalten von Regeln wichtig. Überprüfen 
Sie, ob das Einhalten der Regeln mit Blick auf die Entwicklung 
junger Kinder realistisch ist und fragen Sie sich, inwieweit es 
ihnen selbst gelingt, sich an die Regeln zu halten. 
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Vielfältige Ausdrucksweisen von Kindern wahr-
nehmen und Partizipation ermöglichen

Schaffen Sie kontinuierlich Gelegenheiten, um die 
Meinungen der Kinder in Erfahrung zu bringen

Sensibilisieren Sie sich für die unterschiedlichen Arten, mit 
denen Kinder ihre Meinung, ihr Unwohlsein und ihre Be-
schwerden ausdrücken, und nutzen Sie die alltäglichen Ge-
legenheiten, dies von Kindern zu erfahren. Kinder teilen sich 
individuell, körperlich und gefühlsbetont mit. Berücksichtigen 
Sie dabei, dass junge Kinder gerade erlernen, ihr Erleben auch 
sprachlich auszudrücken. Unterstützen Sie sie mit beschrei-
benden, respektvollen Worten für ihre Gefühle und ihr Erle-
ben. Machen Sie sich bewusst, dass insbesondere junge Kin-
der dabei sind, ihre eigene Persönlichkeit und ihren eigenen 
Willen zu entwickeln und zeigen sie Verständnis für ihr Erle-
ben, ihre eigenen Zusammenhänge und auch für die Sprung-
haftigkeit von Vorlieben.
Kinder erleben Selbstwirksamkeit, wenn ihre Meinungen für 
das gemeinsame Zusammenleben wichtig sind. Oft machen 
sie jedoch die Erfahrung, dass sie nur zu unbedeutenden 
Sachverhalten gefragt werden.14 Es müssen ihnen daher Gele-
genheiten eröffnet werden, auf jene Bereiche Einfluss nehmen 
zu können, die ihr alltägliches Zusammenleben betreffen und 
ihre Interessen berühren. Vorlieben und gemeinsame Tätig-
keiten, der Ablauf des Tages, körperliche Bedürfnisse wie die 
Wahl des Essens, der Umgang mit dem eigenen Körper und 
das eigene Aussehen, die Wahl von Freund*innen und nahen 
Bezugspersonen, der Zugang zu persönlichen Spielsachen, 
eigene Gedanken und Räume für eigenständige Erfahrungen 
- all das sind Bereiche, die Kinder direkt betreffen.15

Nutzen Sie hierfür die alltäglichen Gelegenheiten. Gerade 
Konfliktsituationen geben Aufschluss über unpassende Re-
geln, vorhandene Barrieren und tieferliegende Bedürfnisse. 
Etablieren Sie regelmäßige Zeiten, in denen Sie die Meinungen 
der Kinder zu relevanten, sie betreffende Vorfälle und Ange-
legenheiten in Erfahrung bringen. Dies kann in unterschied-
lichen Formaten stattfinden: die Einladung zu einem inter-
essierten Zweiergespräch, eine wiederkehrende Runde zum 
Ende der Woche zu der Frage, womit sich die Kinder wohl und 
unwohl gefühlt haben, oder auch die Beteiligung von delegier-
ten Kindern an Diskussionsrunden. Stellen Sie dabei sicher, 
dass jedes Kind die Möglichkeit hat, sich mit seinen Anliegen 
einzubringen. Zum Beispiel, indem Sie genügend Zeit einräu-
men, damit sich Kinder in Ruhe ausdrücken können, indem 
Sie Gebärden-unterstützte Kommunikation, oder indem Sie 
Visualisierungen, die Mehrsprachigkeit von Teams und Eltern 
und Gesprächsrunden mit Persona Dolls nutzen. Lassen Sie 
Kinder wissen, dass sie mit ihrer Meinung gehört sind und 
was mit ihren Anliegen geschieht.

Kinderrechte mit Eltern/ Bezugspersonen  
gemeinsam verfolgen

Gewinnen Sie Eltern/Bezugspersonen als  
Mitstreiter*innen für die Kinderrechte

Damit die Kinderrechte in der Kita zu einer gemeinsamen 
Grundlage für alle Beteiligten werden können, müssen El-
tern/Bezugspersonen in ein diskriminierungssensibles, kin-
derrechtebasiertes Handlungskonzept einbezogen werden. 
Nutzen Sie Elternabende und Elterngespräche dafür, über die 
Kinderrechte und ihre Umsetzung in der Kita zu informieren. 
Nutzen Sie die Kinderrechte hierbei als gemeinsamen, ver-
pflichtenden Wertehorizont. Vergegenwärtigen Sie sich Ihrer 
gemeinsamen Verantwortung als Pädagog*innen und Bezugs-
personen, Kinder zu schützen, Autonomie, Mitbestimmung 
und Bildungsprozesse von Kindern zu ermöglichen. 
Legen Sie gegenüber Bezugspersonen Ihre eigenen Auseinan-
dersetzungen, ihre Kritik, Widersprüche und Herausforderun-
gen in der Realisierung der Kinderrechte offen. Teilen Sie mit, 
welche Vorgehensweisen für Sie selbst und ihr Team hilfreich 
sind, um Abläufe und Handlungen kritisch hinterfragen und 
das eigene Handeln ändern zu können. Teilen Sie mit, welche 
Perspektive Sie auf autonomes, widerständiges Verhalten von 
Kindern haben, wie sie damit umgehen und ermutigen Sie 
dazu, herausfordernde Situationen aus der Perspektive von 
Kindern zu betrachten.
Erfragen Sie Erfahrungen von Bezugspersonen mit Kinder-
rechten: Wie sind ihnen die Kinderrechte als Kinder begegnet? 
Und wie begegnen sie ihnen heute, da sie Bezugspersonen von 
Kindern sind? Ermutigen Sie Eltern dazu, in der Kita wahrge-
nommene Kinderrechtsverstöße mitzuteilen und informieren 
Sie sie darüber, was mit ihren Hinweisen geschehen wird. 

Ausblick für Kitaträger: Sich für die Kinderrechte 
starkmachen
Die UN-Kinderrechte sind elementare Rechte von Kindern. Mit 
der Aufnahme der Kinderrechte ins Leitbild von Kitaträgern 
ist es nicht getan. Ihre Einrichtungen entlang der Schutz-, Be-
teiligungs- und Förderrechte von Kindern weiterzuentwickeln 
bedeutet für Kitaträger, ihre Strukturen, ihre Kultur des Um-
gangs und die pädagogische Praxis daran zu orientieren und 
regelmäßig zu überprüfen: Wie steht es um die Kinderrechte 
in unserem pädagogischen Konzept, beim Zugang zu Einrich-
tungen, bei der Einstellung von Pädagog*innen, bei der Ent-
wicklung von Beschwerdeverfahren und Schutzkonzepten? 
Eine adultismus- und diskriminierungskritische Orientierung 
an den Kinderrechten verhilft dazu, übergriffige Machtaus-
übungen, Benachteiligungen und Ausschlüsse aufzudecken 
und anzugehen. Insofern ist eine kinderrechtsbasierte Orga-
nisationsentwicklung Motor für die Demokratisierung im Trä-
ger und seinen Einrichtungen, die Kinder und Erwachsene ein-
schließt. Nach außen bestärkt sie darin, für die Bildungsrechte 
aller Kinder einzustehen und sich gegen antidemokratische 
Angriffe zu wehren, wozu auch Kürzungen und Vorgaben ge-
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hören, die Kinder benachteiligen und ausgrenzen. Die Kinder-
rechte als gesetzliche Verpflichtung können die Klammer für 
bildungspolitische Bündnisse von Kitaträgern und anderen 
Organisationen und Akteur*innen sein, die sich für Bildungs-
gerechtigkeit starkmachen.
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